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BO-Nr. 5302 – 13.10.2016 
BO-Nr. 6202 – 06.12.2016 
BO-Nr. 2024 – 11.04.2018 

 

DiAG-MAV-A-Wahlordnung 
mit Änderungen vom 06.12.2016 und vom 11.04.2018 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unter der maskulinen Schreibweise männliche und weibli-
che Personen zusammengefasst sind. 

 

§ 1 – Grundsätze 

(1) Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im verfassten Bereich 
(DiAG-MAV-A) wird in unmittelbarer, freier und geheimer Wahl nach den Bestimmungen die-
ser Ordnung gewählt. Die Wahl wird als Briefwahl durchgeführt.  

(2) Es sind 12 Mitglieder zu wählen. 

(3) Wahlberechtigt sind alle im Verzeichnis gemäß § 4 dieser Ordnung aufgeführten Mitarbeiter-
vertretungen des verfassten Bereichs gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 MAVO sowie nach § 1 
Abs. 1 Nr. 6 MAVO, sofern in diesen Einrichtungen nicht die Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR-Caritas) angewendet werden. 

(4) Wählbar ist, wer am Wahltag Mitglied einer Mitarbeitervertretung ist, die gemäß Absatz 3 
wahlberechtigt ist. 

 

§ 2 – Wahlausschuss 

(1) Die Durchführung der Wahl des Vorstandes der DiAG-MAV-A obliegt dem Wahlausschuss. Er 
besteht aus drei Mitgliedern. 

(2) Mitglied des Wahlausschusses kann nur sein, wer im aktiven kirchlichen Dienst steht, als Mitar-
beiter im Sinne der MAVO gilt und nicht Mitglied einer Mitarbeitervertretung ist. Ferner kön-
nen der Leiter bzw. die Leiterin und die Mitarbeiter der DiAG-MAV-A-Geschäftsstelle nicht 
Mitglieder des Wahlausschusses sein. 

(3) Der Wahlausschuss wird vom Vorstand der DiAG-MAV-A mindestens 9 Monate vor der Wahl 
gewählt. Der Vorstand der DiAG-MAV-A bestimmt mit der Wahl des Wahlausschusses zu-
gleich den Zeitpunkt seiner konstituierenden Sitzung und lädt ihn hierzu ein. Der Vorstand der 
DiAG-MAV-A teilt diesen Termin und die Namen der gewählten Mitglieder dem Bischöflichen 
Ordinariat, Abteilung Personalverwaltung, und der Geschäftsstelle der DiAG-MAV-A mit. Die-
ser Zeitpunkt muss spätestens vier Wochen nach der Wahl durch den Vorstand der DiAG-
MAV-A liegen. 

(4) Erfolgt diese Wahl nicht, wird der Wahlausschuss vom Vorsitzenden Richter des Kirchlichen 
Arbeitsgerichts bestellt. Für die Bestellung durch den Vorsitzenden Richter des Kirchlichen Ar-
beitsgerichts gelten § 2 Absätze 2 und 3 entsprechend.  
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§ 3 – Wahltermin 

Die Wahl des Vorstandes der DiAG-MAV-A hat im letzten Quartal des Jahres, in dem die regelmä-
ßige Wahl der Mitarbeitervertretungen gemäß § 13 MAVO stattgefunden hat, zu erfolgen. Der genaue 
Wahltermin wird durch den Wahlausschuss in seiner konstituierenden Sitzung bestimmt. Dieser Ter-
min ist mindestens 10 Wochen zuvor im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen. 

 

§ 4 – Wählerverzeichnis 

Der Wahlausschuss erhält ein im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlichtes Verzeichnis der wahlberech-
tigten Mitarbeitervertretungen des verfassten Bereichs seitens des Bischöflichen Ordinariats, Abtei-
lung Personalverwaltung. Dieses Verzeichnis bildet die Grundlage der Wahl. Einwendungen gegen 
das Wählerverzeichnis sind innerhalb von zwei Wochen nach der Veröffentlichung gegenüber dem 
Wahlausschuss zu erheben. Einwendungsberechtigt ist jede Mitarbeitervertretung und das Bischöfli-
che Ordinariat. Über Einwendungen hat der Wahlausschuss innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf 
der Einwendungsfrist zu entscheiden. Nach Ablauf der Frist gemäß Satz 3 können inhaltliche Einsprü-
che gegen das Wählerverzeichnis nicht mehr durch Wahlanfechtung geltend gemacht werden. Im 
Zuge der Entscheidung über die Einwendungen kann der Wahlausschuss das Verzeichnis ändern oder 
ergänzen. Erfolgte Änderungen sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen. 

 

§ 5 – Kandidatur 

(1) Der Wahlausschuss bestimmt in seiner konstituierenden Sitzung einen Zeitpunkt, bis zu dem die 
Kandidatur für den Vorstand erklärt werden kann. Die Erklärung ist ihm gegenüber abzugeben. 
Der Zeitpunkt ist im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen. 

(2) Für die Wahl zum DiAG-MAV-A-Vorstand kann jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, der 
bzw. die gemäß § 1 Abs. 4 wählbar ist, kandidieren. Die Kandidatur wird durch Abgabe der 
Anlage 1 – Erklärung der Kandidatur – erklärt, die bis zu dem im Kirchlichen Amtsblatt vorge-
gebenen Zeitpunkt beim Wahlausschuss eingehen muss. 

(3) Der Wahlausschuss prüft die Wählbarkeit der Kandidaten gemäß § 1 Abs. 4 dieser Ordnung. 

(4) Erklärungen zur Kandidatur, die nach dem im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlichten Zeitpunkt 
beim Wahlausschuss eingehen, werden nicht berücksichtigt. 

(5) Spätestens fünf Wochen vor dem Wahltag sind die Namen der Kandidaten in alphabetischer 
Reihenfolge im Kirchlichen Amtsblatt der Diözese bekannt zu geben. Ein nach diesem Zeit-
punkt erfolgter Verzicht eines Kandidaten hat auf die Durchführung der Wahl keinen Einfluss. 
In diesem Fall rückt der Kandidat als gewählt nach, der die nächsthöchste Stimmenzahl erreicht 
hat.  

(6) Einwendungen gegen eine Kandidatur können innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung 
der Namen der Kandidaten im Kirchlichen Amtsblatt gegenüber dem Wahlausschuss schriftlich 
erklärt werden. Einwendungen gegen die Kandidatur, die nach Ablauf der zuvor genannten Frist 
beim Wahlausschuss eingehen, sind unbeachtlich. Über Einwendungen ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang durch Beschluss zu entscheiden. Einwendungsberechtigt ist jede wahlbe-
rechtigte Mitarbeitervertretung und das Bischöfliche Ordinariat. 
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§ 6 – Stimmzettel 

Aus den gültigen Kandidaturen erstellt der Wahlausschuss einen Stimmzettel, auf dem die Kandidaten 
in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. Diesen versendet er zusammen mit einem Vordruck für 
die Erklärung nach § 7 Abs. 2 S. 3 an die wahlberechtigten Mitarbeitervertretungen.. Für jeden Kandi-
daten müssen die ausgeübte Tätigkeit, die beschäftigende Einrichtung und der Rechtsträger angegeben 
werden. Zusätzlich veröffentlicht der Wahlausschuss die Stimmzettel im Kirchlichen Amtsblatt. 

 

§ 7 – Stimmabgabe und Auszählung 

(1) Jede wahlberechtigte Mitarbeitervertretung erhält einen Stimmzettel. Die wahlberechtigten Mit-
arbeitervertretungen üben ihr Stimmrecht dadurch aus, dass sie auf dem Stimmzettel bis zu ins-
gesamt zwölf Namen ankreuzen. Stimmenhäufung ist nicht zulässig. 

(2) Die wahlberechtigte Mitarbeitervertretung steckt den Stimmzettel in den für die Wahl vorgese-
henen Umschlag mit der Aufschrift „Stimmzettelumschlag“ und verschließt ihn. Diesen steckt 
sie in einen weiteren Umschlag mit der Aufschrift „Wahlbrief“. Der Wahlbrief ist mit der An-
gabe des Absenders sowie der unterschriebenen Erklärung, in dem die Mitarbeitervertretung 
dem Wahlausschuss gegenüber versichert, dass der Stimmzettel durch die Mitarbeitervertretung 
gekennzeichnet worden ist, zu versehen. Die Erklärung ergibt sich aus Anlage 2 zu dieser Ord-
nung. Der Wahlbrief muss dem Wahlausschuss spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr zugegan-
gen sein. Dies gilt auch für die Versendung per Post. Der Wahlausschuss entnimmt den einge-
gangenen Wahlbriefen die Stimmzettelumschläge und wirft diese in eine Wahlurne. Zudem 
prüft er das Vorliegen der unterschriebenen Erklärung. Die Stimmabgabe vermerkt er im Wäh-
lerverzeichnis. Am Ende des Wahltags ist die Wahlurne zu versiegeln. 

(3) An dem auf den Wahltag folgenden allgemeinen Arbeitstag erfolgt die Stimmauszählung durch 
den Wahlausschuss. Diese ist öffentlich. Der Wahlausschuss kann sich für die Auszählung von 
durch ihn bestellte Wahlhelfer unterstützen lassen. Kandidaten können nicht zu Wahlhelfern be-
stimmt werden.  

(4) Bemerkungen auf dem Stimmzettel oder Hinweise, die den Aussteller erkennen lassen, machen 
den Stimmzettel ungültig. Gleiches gilt, wenn mehr als zwölf Kandidaten angekreuzt sind oder 
die Erklärung nach Absatz 2 fehlt. Der Wahlausschuss hat die Stimmzettel bei der Auszählung 
auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen. 

(5) Ein formaler Fehler, insbesondere ein fehlender oder unwirksamer Beschluss, der beim Ausfül-
len des Stimmzettels seitens der Mitarbeitervertretung erfolgt ist, hat keine Auswirkung auf die 
Gültigkeit des Stimmzettels. Ein beim Wahlausschuss eingehender Stimmzettel gilt als gültig. 
Abs. 4 bleibt davon unberührt. 

 

§ 8 – Wahlergebnis 

(1) Gewählt sind die Kandidaten, welche die meisten gültigen Stimmen erhalten haben. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. 

(2) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis in einer Wahlniederschrift fest und gibt es im 
Kirchlichen Amtsblatt der Diözese bekannt. Das Wahlergebnis muss die Zahl der insgesamt ab-
gegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der auf jeden Kandidaten entfallenen gültigen Stim-
men enthalten. 
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§ 9 – Ausscheiden eines Mitglieds 

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem DiAG-MAV-A-Vorstand aus, rückt der Kandidat nach, der die 
nächsthöhere Stimmenzahl erreicht hat. 

(2) Die nach Abs. 1 notwendigen Feststellungen trifft das Bischöfliche Ordinariat. 

 

§ 10 – Anfechtung der Wahl 

(1) Jede wahlberechtigte Mitarbeitervertretung sowie jeder kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 1 
Abs. 1 und 2 Bistums-KODA-Ordnung hat das Recht, die Wahl wegen eines Verstoßes gegen 
geltendes Recht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
schriftlich anzufechten, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert 
oder beeinflusst werden konnte. Die Anfechtung durch eine oder einen Wahlberechtigten setzt 
des Weiteren voraus, dass zuvor eine Berichtigung erfolglos beantragt wurde. 

(2) Der Wahlausschuss entscheidet über Anfechtungen durch Beschluss innerhalb von zwei Wo-
chen nach Ablauf der Anfechtungsfrist und teilt die Entscheidung der Mitarbeitervertretung mit, 
die die Wahl angefochten hat. Unzulässige und / oder unbegründete Anfechtungen weist der 
Wahlausschuss zurück. Stellt er fest, dass die Anfechtung begründet ist und dadurch das Wahl-
ergebnis beeinflusst sein kann, so erklärt er die Wahl für ungültig; in diesem Falle ist die Wahl 
unverzüglich zu wiederholen. Die Durchführung der Wiederholung obliegt dem Wahlausschuss, 
sie richtet sich nach dieser Ordnung. Durch die Wiederholungswahl wird die Dauer der Amtspe-
riode des DiAG-MAV-A-Vorstandes nicht beeinflusst. Im Falle einer sonstigen begründeten 
Wahlanfechtung berichtigt der Wahlvorstand den durch Verstoß verursachten Fehler. Die Ent-
scheidung über eine Wahlwiederholung wird im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. 

(3) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht inner-
halb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung des Wahlaus-
schusses zulässig. 

(4) Nach Ablauf der Anfechtungsfrist, jedoch nicht vor rechtskräftiger Beendigung eventueller 
Rechtsstreitigkeiten, ist der Wahlausschuss aufgelöst. 

 

§ 11 – Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

Die Wahlunterlagen werden bei der Geschäftsstelle der DiAG-MAV-A mindestens für die Dauer der 
Amtsperiode aufbewahrt. 

 

§ 12 – Kosten 

(1) Die aus Anlass der Wahl und der Aufbewahrung der Wahlunterlagen entstehenden Kosten trägt 
die Diözese. Entstandene Reisekosten werden nach den allgemeinen Regelungen der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart erstattet. 

(2) Die Diözese stellt unter Berücksichtigung der vorhandenen Gegebenheiten die sachlichen und 
personellen Hilfen zur Verfügung. 
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§ 13 – Rechtsweg und Schlussbestimmungen 

(1) Für Streitigkeiten aus dieser Ordnung ist das Kirchliche Arbeitsgericht der Diözese Rottenburg-
Stuttgart zuständig. 

(2) Diese Ordnung tritt am 01.12.2016 in Kraft. 

 

Rottenburg, den 20. Oktober 2016 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 
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Anlage 1: 
Erklärung zur Kandidatur für den Vorstand der DiAG-MAV-A gemäß § 5 

der DiAG-MAV-A-Wahlordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 

An den Wahlausschuss für die Wahl des Vorstandes der DiAG-MAV-A 

 

 

 , den   

 

 

Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin 

Hiermit erkläre ich meine Kandidatur für die o. g. Wahl. Außerdem bestätige ich, dass die Vorausset-
zungen für eine Kandidatur nach § 1 Abs. 4 der DiAG-MAV-A-Wahlordnung vorliegen. 

 

 

  
Unterschrift des Kandidaten / der Kandidatin 

 

 

Name, Vorname und Dienststelle oder Anschrift: 
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Anlage 2: 
Erklärung zur Briefwahl gemäß § 7 Abs. 2 der DiAG-MAV-A-Wahlordnung 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 

Achtung! 

Nachstehende Erklärung darf nicht mit dem Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag gelegt werden. 
Nach Verschließen des Stimmzettelumschlages ist diese Erklärung mit dem Stimmzettelumschlag 
in den größeren Briefumschlag (Wahlbriefumschlag) zu legen und dem Wahlvorstand so rechtzei-
tig auszuhändigen oder zu übersenden, dass er am Wahltag vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt. 
Bitte auf dem Wahlbriefumschlag den Absender nicht vergessen!  

 

 

Die Mitarbeitervertretung in / bei 

 

  

  

  
Dienstgeber / Einrichtung (§ 1 MAVO), Anschrift 

 

  

 

Erklärung der Mitarbeitervertretung 

Der im Wahlumschlag beigefügte Stimmzettel für die Wahl des Vorstandes der DiAG-MAV-A wurde 
ordnungsgemäß durch die Mitarbeitervertretung gekennzeichnet.  

 

 

Ort, Datum Unterschrift Vorsitzende / Vorsitzender der  
Mitarbeitervertretung oder deren Stellver- 
treter 

 

 

    

 


